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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen ac-Folien GmbH 
 

 

1. Allgemeines 
1.1 Unsere Angebote, Auftragsbestätigungen, kaufmännische 

Bestätigungsschreiben, Lieferungen und Leistungen erfol-
gen ausschließlich nach Maßgabe dieser Geschäftsbedin-
gungen. Geschäftsbedingungen des Bestellers haben keine 
Gültigkeit.  

1.2 Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für künftige 
Geschäfte mit dem Besteller, selbst wenn wir nicht geson-
dert auf deren Geltung hinweisen.  

 
2. Angebot, Storno  
2.1 Wir sind berechtigt, unsere Angebote bis zum Zugang der 

Annahmeerklärung ohne Angabe von Gründen zu widerru-
fen (Angebote freibleibend). 

2.2 Soweit wir Stornierungen aus Kulanzgründen zustimmen, 
gehen die uns entstandenen Kosten (für Filme, Rohmaterial 
etc.) und zusätzlich entstehende Kosten zu Lasten des Be-
stellers. Entsprechendes gilt für die Änderung von Bestel-
lungen, soweit wir mit dieser einverstanden sind.  

 
3. Bestellunterlagen, Betriebsmittel  
3.1 Wir behalten uns alle gewerblichen Schutzrechte und 

Urheberrechte an Plänen und Unterlagen (Zeichnungen, 
Stücklisten, Berechnungen etc.) vor, die dem Besteller be-
kannt gegeben oder zur Verfügung gestellt wurden. Der 
Besteller wird diese Pläne und Unterlagen nur zum Zwecke 
der Vertragserfüllung nutzen und Dritten nicht zugänglich 
machen. Sie sind uns auf Verlangen zurückzugeben; die 
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist nur bei 
anerkannten, unbestrittenen oder rechtskräftig festgestell-
ten Gegenforderungen möglich.  

3.2 Für die Vertragserfüllung von uns hergestellte/angeschaffte 
Betriebsmittel, z.B. Werkzeuge, Druck- und Prägewalzen, 
Filme etc. sind/werden unser Eigentum, auch wenn der Be-
steller hierfür Kosten übernimmt. In der Verwendung dieser 
Betriebsmittel sind wir frei; gewerbliche Schutzrechte an ih-
nen stehen dem Besteller nicht zu.  

 
4. Preise, Preisanpassung  
4.1 Sofern sich aus unseren Angeboten, Auftragsbestätigun-

gen/Bestätigungsschreiben nichts anderes ergibt, gelten 
unsere Preise ab Werk zzgl. Verpackungskosten und Um-
satzsteuer.  

4.2 Unsere Preise sind freibleibend. Sie beruhen auf den Lohn-
Material- und Gemeinkosten zum Zeitpunkt der Auftragsbe-
stätigung/des Bestätigungsschreibens. Erhöhen sich die 
Lohn-, Material- oder Gemeinkosten innerhalb von sechs 
Wochen zwischen Vertragsabschluss und Lieferung, sind 
wir zu einer entsprechenden Preiserhöhung berechtigt, es 
sei denn, wir befinden uns in Lieferverzug.  

 
5. Zahlung  
5.1 Der Besteller ist nicht berechtigt, die Zahlung zurückzube-

halten oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, falls diese 
nicht rechtskräftig festgestellt, anerkannt, unbestritten sind 
oder Mängelrügen vorliegen, deren Berechtigung offenkun-
dig ist.  

5.2 In Fällen der Unsicherheitseinrede (§ 321 BGB) oder bei 
Zahlungsverzug des Bestellers in Höhe von insgesamt 
mehr als EUR 2.000,00 sind wir berechtigt, sämtliche ein-
geräumten Zahlungsziele zu widerrufen und alle Forderun-
gen sofort fällig zu stellen. 

5.3 Soweit wir Zahlungsnachlässe gewähren, erfolgt dies unter 
dem Vorbehalt der Einhaltung unserer Zahlungsbedingun-
gen. Wir sind berechtigt, Zahlungsnachlässe mit Ansprü-
chen aus künftigen Bestellungen zu verrechnen.  

 
6. Lieferung, Gefahrübergang, Lagerung 
6.1 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller 

zumutbar sind. Entsprechendes gilt für technische bzw. 
Rezepturänderungen, soweit sie keine Preiserhöhung be-
wirken und zu Verbesserungen führen.  

6.2 Lieferungen erfolgen frei Frachtführer (FCA) Müllheim 
(Incoterms 2000). Wird der Versand bzw. die Übergabe an 

den Frachtführer auf Wunsch des Bestellers verzögert oder 
befindet sich dieser in Annahmeverzug, geht die Gefahr mit 
der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.  

6.3 Bei Annahmeverzug sind wir berechtigt, dem Besteller für 
jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 %, 
höchstens jedoch insgesamt 5 % des Bruttopreises zu be-
rechnen. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerko-
sten bleibt den Parteien vorbehalten. Entsprechendes gilt, 
wenn sich die Warenabholung bzw. Versendung auf 
Wunsch des Bestellers verzögert.  

 
7. Liefer- und Leistungszeit, Verzug 
7.1 Verbindlich sind nur vereinbarte Lieferfristen.  
7.2 Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mit Zugang der Auf-

tragsbestätigung/des Bestätigungsschreibens, jedoch nicht 
vor der Beibringung der vom Besteller ggf. zu beschaffen-
den Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor 
Eingang einer vereinbarten Anzahlung oder Vorauskasse. 
Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die 
Versandbereitschaft hergestellt und mitgeteilt ist bzw. die 
Ware dem Frachtführer übergeben wurde.  

7.3 Vereinbarte Lieferzeiten verlängern sich angemessen bei 
Eintritt unverschuldeter Betriebsstörungen wie bspw. Streik, 
Aussperrung oder von uns nicht verschuldeter Verzögerun-
gen in der Zulieferung. Der Besteller ist in diesen Fällen 
nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, von dem 
Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche sind 
ausgeschlossen. Dauert die unverschuldete Betriebsstö-
rung länger als acht Wochen an, sind wir, ohne Schadens-
ersatz zu schulden, berechtigt, von dem Vertrag zurückzu-
treten.   

7.4 Geraten wir in Verzug, haften wir, soweit der Besteller 
einen Schaden nachweist, begrenzt auf je 0,5 % des Net-
topreises für jede vollendete Woche des Verzugs, insge-
samt jedoch höchstens auf 5 % des Nettopreises für den 
betroffenen Teil der Lieferung. Die Haftungsbegrenzung gilt 
nicht in Fällen des Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit.  

7.5 Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen hin inner-
halb angemessener Frist zu erklären, ob er wegen der Ver-
zögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt oder auf der 
Lieferung besteht.  

 
8. Abweichungsvorbehalt, Gewährleistung  
8.1 Gewährleistungsansprüche bestehen bei nur unerheblichen 

Mängeln nicht.  
 Handelsübliche Abweichungen von Maß, Menge, Gewicht, 

Güte, Farbe und sonstigen Leistungsdaten behalten wir uns 
vor, soweit durch sie nicht die nach dem Vertrag vorausge-
setzte Verwendung der Ware oder die vereinbarte Beschaf-
fenheit erheblich beeinträchtigt wird oder eine von uns 
übernommene Garantie betroffen sind. Insbesondere be-
rechtigt ein Ausschuss von bis zu 2 % der Liefermenge 
nicht zur Mängelrüge. Bei Auftragslosen sind bei Hartfolie 
folgende Mehr- oder Minderlieferungen des Sollgewichts 
zulässig: 

  0 bis 499 kg +/- 50 % 
  500 bis 999 kg +/- 20 % 
  1.000 bis 4.999 kg +/- 10 % 
   > 5.000 kg +/- 500 kg 
 Dies gilt auch für Teillieferungen. Auch wenn in der Bestel-

lung pro Rolle die lfm oder die Gesamtfläche vorgegeben 
sind, sind die produktionsbedingten Restrollen mit abwei-
chenden lfm oder abweichender Gesamtfläche innerhalb 
der vorgenannten Toleranzen zulässig und abzunehmen.  

8.2 Dem Besteller obliegt die Prüfung, ob Stoffe, die mit der 
bestellten Ware in Berührung kommen (z.B. Füllgut) durch 
die Folie verändert werden. Er hat uns auf derartige Verän-
derungen unverzüglich hinzuweisen.  

8.3 Der Besteller hat Lieferungen unverzüglich zu untersuchen 
und erkennbare Mängel und Fehlmengen unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb von acht Tagen nach Gefahr-
übergang schriftlich zu rügen. Nicht erkennbare Mängel 
sind nach Entdeckung ebenfalls unverzüglich, spätestens 
jedoch acht Tage nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Die 
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Rügefristen gelten in gleicher Weise für Direktlieferungen 
an von dem Besteller benannte Dritte; der Besteller hat 
auch in solchen Fällen für eine fristgerechte Rüge Sorge zu 
tragen.  

8.4 Bei nicht unerheblichen Mängeln sind wir nach unserer 
Wahl berechtigt und verpflichtet, innerhalb angemessener 
Frist unentgeltlich bis zu dreimal nachzubessern oder neu 
zu liefern, soweit der Mangel innerhalb der Verjährungsfrist 
auftritt und rechtzeitig gerügt wird, vorausgesetzt, die Män-
gelursache lag bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs 
vor. Hierfür ist der Besteller beweispflichtig. Schlägt die 
Nacherfüllung fehl, kann der Besteller unbeschadet etwai-
ger Schadensersatzansprüche gem. Ziff. 9 vom Vertrag zu-
rücktreten oder die Vergütung mindern.  

8.5 Mängelansprüche verjähren in einem Jahr. Dies gilt nicht, 
soweit das Gesetz gem. § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffsan-
spruch) längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Ver-
letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen sowie bei arglisti-
gem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Rege-
lungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn 
der Fristen bleiben unberührt.  

8.6 Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten sind ausge-
schlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die 
Ware an einen anderen Ort als die Niederlassung des Be-
stellers verbracht worden ist.  

8.7 Rückgriffsansprüche des Bestellers bestehen gem. § 478 
BGB gegen uns nur insoweit, als der Besteller mit seinem 
Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche 
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den 
Umfang des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gilt im üb-
rigen Ziff. 8.6 entsprechend.  

8.8 Für Schadensersatzansprüche wegen Sachmängeln gilt 
Ziff. 9. Über die in Ziff. 8 i.V.m. Ziff. 9 geregelten Ansprüche 
hinaus stehen dem Besteller keine Gewährleistungsan-
sprüche zu.  

8.9 Erfolgt eine Mängelrüge des Bestellers zu Unrecht, sind wir 
berechtigt, von ihm unsere entstandenen Aufwendungen 
ersetzt zu verlangen.  

 
9. Schadensersatz  
9.1 Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Bestel-

lers (Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem 
Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter 
Handlung, sind ausgeschlossen.  

9.2 Der Haftungsausschluss nach Ziff. 9.1 gilt nicht, soweit wir 
zwingend haften, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in 
Fällen des Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen der 
Verletzung des Lebens oder der Gesundheit sowie wegen 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Vertrags-
pflichten sind wesentlich, soweit ihre Erfüllung die ord-
nungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Besteller regelmä-
ßig vertrauen darf. Bei Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten haften wir jedoch begrenzt auf den vertragstypi-
schen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, es liegt Vor-
satz oder grobe Fahrlässigkeit, eine Verletzung des Lebens 
oder der Gesundheit vor. Eine Änderung der Beweislast 
zum Nachteil des Bestellers ist mit diesen Regelungen 
nicht verbunden.  

9.3 Schadensersatzansprüche wegen Sachmängeln (Ziff. 8) 
verjähren gem. Ziff. 8.5. 

 
10. Eigentumsvorbehalt  
10.1 Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis alle unsere 

Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller 
erfüllt sind. Der Besteller wird ermächtigt, die Ware im or-
dentlichen Geschäftsgang zu veräußern oder zu verarbei-
ten, zu verbinden oder einzubauen (Vorbehaltsware), nicht  
 
 

 
aber zu verpfänden oder sicherungszuübereignen. Im Falle 
der Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Be-
stellers sind wir berechtigt, die Veräußerung/Verarbeitung 
bzw. den Einbau/die Vermischung zu untersagen.  

10.2 Die Veräußerung ist nur unter der Bedingung gestattet, 
dass der Besteller (Wiederverkäufer) den Vorbehalt macht, 
dass das Eigentum an seinen Kunden erst übergeht, wenn 
dieser seine Zahlungsverpflichtungen in Ansehung der 
Vorbehaltsware vollständig erfüllt hat (einfacher Eigen-
tumsvorbehalt). Der Besteller tritt an uns bereits jetzt alle 
Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zur Höhe un-
seres Anspruchs ab.  

10.3 Zur Einziehung abgetretener Forderungen ist der Besteller 
ermächtigt. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Zah-
lungsverzug oder bei wesentlicher Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Bestellers. In diesen Fällen 
sind wir berechtigt, die Kunden von der Abtretung zu unter-
richten und die Forderungen selbst einzuziehen.  
Für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen 
muss der Besteller die notwendigen Auskünfte erteilen und 
die Überprüfung dieser Auskünfte gestatten. Insbesondere 
hat er uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der ihm 
entstehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der 
Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungs-
datum etc. auszuhändigen sowie zur Überprüfung den Zu-
tritt zu seinen Geschäftsräumen zu gestatten. 

10.4 Wird die Vorbehaltsware von dem Besteller zu einer neuen 
Sache verbunden, vermischt oder verarbeitet, so erfolgt 
dies für uns, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden. 
Durch die Verbindung, Vermischung oder Verarbeitung er-
wirbt der Besteller nicht das Eigentum gem. §§ 947 ff. BGB 
an der neuen Sache. Bei Verbindung, Vermischung oder 
Verarbeitung mit nicht uns gehörigen Sachen erwerben wir 
Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des 
Fakturawertes unserer Vorbehaltsware zum Gesamtwert.  

10.5 Der Besteller verpflichtet sich, uns im Falle seiner Zah-
lungseinstellung, einer wesentlichen Verschlechterung sei-
ner Vermögensverhältnisse sowie von Pfändungen unver-
züglich Anzeige zu machen. Pfändungsgläubiger sind unter 
Angabe der Adresse namhaft zu machen. Der Besteller 
trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs von Pfän-
dungsgläubigern und zu einer Wiederbeschaffung der Ware 
aufgewendet werden müssen.  

10.6 Für den Fall, dass der Besteller mit einem erheblichen 
Teilbetrag in Zahlungsverzug gerät, seine Zahlungen ein-
stellt oder eine wesentliche Verschlechterung seiner Ver-
mögensverhältnisse eintritt, insbesondere wenn die Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über sein Vermögen bean-
tragt wird, sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware heraus-
zuverlangen. In dem Herausgabeverlangen liegt ein Rück-
tritt vom Vertrag. Die Setzung einer Leistungsfrist ist in die-
sen Fällen entbehrlich. Die Geltendmachung von Scha-
densersatz bleibt auch bei Rücktritt vorbehalten.  

10.7 Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware für uns unent-
geltlich; zur Begründung eines Lagerhalterpfandrechts ist er 
nicht berechtigt. Er verpflichtet sich, die Ware gegen übli-
che Gefahren wie Feuer, Diebstahl, Wasser und gegen 
Transportschäden in angemessenem Umfang zu versi-
chern. Er tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die 
ihm aus Schäden der vorgenannten Art gegen Dritte zuste-
hen, an uns in Höhe des Fakturawertes der Ware ab.  

 
11. Gerichtsstand, anwendbares Recht  
11.1 Gerichtsstand für alle unmittelbaren oder mittelbaren Strei-

tigkeiten aus den Vertragsverhältnissen ist Müllheim/Ba-
den. 

11.2 Das Vertragsverhältnis unterliegt deutschem materiellem 
sowie deutschem Prozessrecht. Die Anwendung des Über-
einkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.  
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